
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange fand im Zeitraum vom 14.03.2024 bis 20.04.2024 statt.                                                             

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 14.03.2024 bis 20.04.2024 statt.

Bebauungsplan "Hahnenäcker" 5. Änderung  - Stadt Möckmühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Abwägungstabelle (Stand 08.01.2025 )                                                                                                                                                                                      
zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
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Stellungnahme vom Nachbarn Manfred Henninger - Eigentümer Grundstück Fl. Nr. 4348                  

Von: manfred@ibhenninger.de <manfred@ibhenninger.de> 

Gesendet: Mittwoch, 20. März 2024 10:44

An: Czarnecki, Marta <Marta.Czarnecki@moeckmuehl.de>

Betreff: Bebauungsplan Hahnenäcker 5.Änderung

                                                                 

Hallo Frau Czarnecki,

in der Anlage die Skizzen für die Zufahrt zum Grundstückes 4348. Diese Zufahrt muß gewährleistet sein.

Derzeit steht eine Fluchttreppe im Weg. Diese wird in Absprache mit der Stadt und dem Landratsamt 

Heilbronn entfernt.

                

Mit freundlichen Grüssen

Manfred Henninger

siehe unten

Anhänge der Email vom 20.03.2024 auf den nächsten Seiten

Von: manfred@ibhenninger.de <manfred@ibhenninger.de> 

Gesendet: Mittwoch, 20. März 2024 11:03

An: Czarnecki, Marta <Marta.Czarnecki@moeckmuehl.de>

Betreff: Bebauungsplan Hahnenäcker 5.Änderung

Hallo Frau Carnecki,

anbei die Bebauungsplanändernung Nr. 4. Auch damals wurde die Zufahrt bemängelt.

Dies wurde bei der 5. Änderung auch nicht berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüssen

Manfred Henninger

siehe unten

Anhänge der Email vom 20.03.2024 auf den nächsten Seiten

Stadt Möckmühl
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Anlage Email                                                                                                                                                                             

vom 20.03.2024

siehe unten

Anlage Email                                                                                                                                                                             

vom 20.03.2024

siehe unten

Stadt Möckmühl - Fortsetzung
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siehe unten

Anlage Email                                                                                                                                                                             

vom 20.03.2024

Stadt Möckmühl - Fortsetzung
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Von: manfred@ibhenninger.de <manfred@ibhenninger.de> 

Gesendet: Montag, 15. April 2024 10:16

An: Stammer, Ulrich <Ulrich.Stammer@moeckmuehl.de>; Czarnecki, Marta 

<Marta.Czarnecki@moeckmuehl.de>

Betreff: Bebauungsplan Hahnenäcker 5. Änderung Zugang Grundstück 4348

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stammer,

nach dem Bebauungsplan ist die Zufahrt zum Grundstück 4348 nicht mehr gegeben. Bereits im 

Bebauungsplan 4. Änderung wurde darum gebeten die Zufahrt zu gewährleisten. Die Änderung ist seitens 

der Stadt nicht erfolgt. Das Geh-und Fahrrecht wurde seitens des Landratsamtes am 27.10.1958 erteilt. Bist 

2017 hat das funktioniert.Derzeit steht eine Fluchttreppe im Weg. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die 

Zufahrt auch zukünftig möglich ist.

Mit freundlichen Grüssen

Manfred Henninger,   Kammeradern 15,  74219 Möckmühl

Stadt Möckmühl - Fortsetzung

siehe unten
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Der Sachverhalt wurde vom Grundstückseigentümer geprüft. Geh- und Fahrtrechte,

zugungsten des Eigentümers vom Grundstück (Fl.Nr.) 4348 sind im Grundbuch nicht

festgehalten.

Der Eigentümer wurde telefonisch kontaktiert um den Sachverhalt zu klären. Die

folgenden Stichpunkte wurden mit dem Nachbarn erörtert :       

Nachbarn wurde darüber informiert, dass keine Dienstbarkeiten bzgl. einer Zufahrt zu

seinem Grundstück bekannt sind. Auch im Grundbuch ist keine solche Dienstbarkeit

festgehalten

Vereinbarungen (auch schriftlich) zwischen den Eltern des Eigentümers (Fl.Nr. 4348)

und dem Landkreis /SLK-Kliniken aus dem Jahr 1958 sind nicht bekannt und wurden

auch seitens SLK nicht an den Käufer des Planungsgrundstückes (B-Plan)

weitergegeben.

Private Vereinbarungen, ohne formelle Verträge (etc.) können leider nicht

berücksichtigt werden – laut Hr. Henninger gab / gibt es Vereinbarungen zwischen

Landkreis / SLK und dem Nachbarn

Nachbar wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass zu jetzigen Zeitpunkt keine Zufahrt

auf sein Grundstück mehr berücksichtigt werden kann

weitere Anlagen der Mail vom 15.04.2024 sind                                                                                                                                                                          

identisch mit den Anlagen der Email vom 20.03.2024

Kenntnisnahme

Anlage Email  vom 15.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                 

Stadt Möckmühl - Fortsetzung
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Stellungnahme Landratsamt Heilbronn vom 19.04.2024,                                                                                                    

per Mail von Martina.Hagenloch@landratsamt-heilbronn.de am 19.04.2024

Kenntnisnahme

Landratsamt Heilbronn

Seite 7 / 63 krannich architekten  Abwägungstabelle -  Stand 08.01.2025



Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

02

Die artenschutzrechtliche Untersuchung vom 10.12.2024 (Bericht vom Ingenieurbüro

für Umweltplanung - Wagner + Simon Ingeniere GmbH, Mosbach) liegt vor und wird

in den Anlagen des Bebauungsplanes ergänzt.                                                                                                                                                                                                                                                 

Es wurden Untersuchungen zu den Vögeln, Fledermäusen und Reptilien durchgeführt.

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind im Fachbeitrag Artenschutz

zusammengefasst.                

Reptilien und insbesondere auch Arten des Anhang IV wurden nicht festgestellt.

Hinweise auf Fledermausquartiere gab es nicht. An einigen Gebäuden und Bäumen

können Zwischenquartiere jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Bei den Vögeln wurde ein siedlungstypisches Artenspektrum an Frei-, Boden-, Höhlen-

und Halbhöhlenbrütern festgestellt.

Bezüglich der Vögel und Fledermäuse werden Vermeidungsmaßnahmen und

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nistkästen, Fledermauskästen) umgesetzt. Zur

Sicherung der Maßnahmen und des Monitorings wird ein öffentlich-rechtlicher

Vertrag zwischen Stadt und Landratsamt erstellt. Die Umsetzung erfolgt zeitnah bis zur

nächsten Brutsaison.

Für weitere artenschutzrechtlich relevante Arten wurde kein Lebensraumpotential

festgestellt.                  

Kenntnisnahme

Der Textteil des Bebauungsplanes wurde entsprechend angepasst.

siehe unten

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 19.04.2024

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Der entsprechende Punkt wurde in den Hinweisen des Bebauungplanes eingefügt.

Die in Anlage 3.1 dargestellten Baufelder 18 und 19 wurden im Laufe des Verfahrens 

nicht weiter berücksichtigt, da die Erschließung der beiden Baufelder nicht gesichert 

war. 

Wie bereits in der Begründung erläutert, wird die planungsrechtlich maximal zulässige

Versiegelung mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes Hahnenäcker reduziert.                                                                                                                                      

Kenntnisnahme

Ein entsprechender Hinweis wurde im Textteil des Bebauungsplanes ergänzt.

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Der entsprechende Punkt wurde in den Hinweisen des Bebauungplanes eingefügt.

Kenntnisnahme

Ende Seite 2 der Stellungnahme vom 19.04.2024

Bei der Bauumsetzung werden die beschriebenen Schutzmaßnahmen berücksichigt.                                                                                                                                                                               

Kenntnisnahme      

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Im Zuge der Herstellung des wasserrechtlichen Benehmens werden die hierfür

notwendigen Unterlagen und Nachweise vor der Erschließung eingereicht. Im Zuge

des Bebauungsplanverfahrens wurde bereits dargestellt, dass die Umsetzung der

Planung keine negativen Auswirkungen auf die Schmutzfrachtberechnung hat.                  

Zusätzlich wurde erläutert, dass durch Retentionsmaßnahmen sichergestellt wird, dass

sich der Abfluss aus dem Plangebiet in die unterhalb liegende

Mischwasserkanalisation gegenüber dem jetzigen Zustand nicht erhöht. Eine

Versickerung ist aufgrund der Bodenverhältnisse sowie der Topografie nicht sinnvoll

möglich. Eine Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer ist nicht vorgesehen.         

Da bei den wasserhaushaltsbezogenen Zielen nicht vom natürlichen Zustand, sondern

vom möglichen Bebauungsumfang auf Basis des bestehenden Bebauungsplans (4.

Änderung) auszugehen ist, ergeben sich durch die Umsetzung des Bebauungsplans

keine negativen Effekte auf den lokalen Wasserhaushalt.               

Kenntnisnahme

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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siehe unten

Ende Seite 3 der Stellungnahme vom 19.04.2024

Kenntnisnahme

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Die Sicht zwischen einem Fahrzeug, welches aus der Vorfahrt ausfahren möchte und

einem Fahrzeug was sich aus Osten durch die Engstelle Richtung Westen bewegt, ist

gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Die Gebäudekante des ehemaligen Krankenhauses ist bezogen auf die „Haltelinie“

des Fahrzeugs, welches aus der Vorfahrt ausfahren möchte, nach hinten versetzt.       

Die Sichtbeziehung ist im nachfolgenden Planausschnitt mittels roter Pfeile dargestellt.

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Die Zufahrt zur Vorfahrt in entgegengesetzter Richtung zu regeln (d.h. Fahrzeuge

fahren aus Westen bis zur Engstelle an der Vorfahrt vorbei und fahren dann nach

rechts in die Vorfahrt ein) würde nur funktionieren, wenn die Fahrzeuge hierzu „zum

Ausholen“ die Gegenfahrbahn verwenden.                                                                                                                                              

Dies ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Entgegenkommende Fahrzeuge, welche aus Osten die Engstelle passieren, müssen

jedoch ebenfalls kurzzeitig die Gegenspur verwenden. Dies könnte für die

Verkehrsteilnehmer zu verwirrenden und gefährlichen Situationen führen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Kenntnisnahme

Ende Seite 4 der Stellungnahme vom 19.04.2024

Der Textteil des Bebauungsplanes wurde in Absprache mit dem Landratsamt (Fr. 

Schilpp) angepasst

zu Pkt. 2.5 Höhe der baulichen Anlage : eine Systemskizze wurde im Bebauungsplan

ergänzt. Sachverhalt mit LRA abgstimmt.            

zu Pkt. 8.1 Staffelgeschoss : die Vorgaben sind ausreichend beschrieben. Sachverhalt 

mit LRA abgstimmt.     

zu Pkt. 8.3 Dachaufbauten und Zwerchgiebel : Der Punkt wird, nach Rücksprache mit

der Landratsamt Heilbronn (Fr. Hagenloch und Fr. Schilpp) aus den Festsetzungen

herausgenommen. 

Kenntnisnahme

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Die textlichen Festsetzungen, welche vom Ersteller der "Geräuschimmissions-prognose

nach DIN 18005" formuliert wurden (siehe Seite 26 und 27 der Prognose vom

19.01.2024), sind in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits

enthalten.                                                                                                                                       

Im Gutachten sind zwei mögliche Fassungen (S. 26 und S. 27) für die textlichen

Festsetzungen formuliert. Die vorgeschlagenen textlichen Festsetzungen der Seite 27

wurden im Bebauungsplan übernommen.

Da im Plangebiet im Tagzeitraum nur relativ geringe Überschreitungen der

Orientierungswerte vorliegen und im Nachtzeitraum ein Schutz der Anwohner mit

passivem Lärmschutz und geeigneten Lüftungseinrichtungen prinzipiell gut möglich ist, 

sind die, auf Seite 27, formulierten reduzierten (im Vergleich zu den auf Seite 26)

textlichen Festsetzungen zum Schutz vor dem Verkehrslärm ausreichend.

Der Unterschied zwischen beiden Fassungen ist, dass die erste Fassung (S. 26) unter

anderem zusätzliche Maßnahmen, in Form von z.B. Doppelfassaden o.Ä., für die

schutzbedürftigen Räume festsetzt. Diese Maßnahmen (Doppelfassade, verglaste

Vorbauten, etc. ) sind erfahrungsgemäß mit hohen Zusatzkosten verbunden.

In Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum dringend benötigt wird und der Bedarf an

Pflegebetten stetig zunimmt ist es nicht zielführend Baumaßnahmen durch

planungrechtliche Vorgaben mit zusätzlichen Kosten zu belasten, wenn die Schutziele

für die Nutzer auch andersweitig erreicht werden können.

Die DIN 4109-2018 regelt die Anforderungen an die Schalldämmung von Bauteilen

schutzbedürftiger Räume und an die zulässigen Schallpegel in schutzbedürftigen

Räumen. Die Vorgaben der DIN 4109-2018 sind zwingend einzuhalten unabhängig

davon, ob planungsrechtliche Vorgaben, über Festsetzungen in Bebauungsplänen

vorliegen oder nicht. 

Mit geeigneten Lüftungseinrichtungen und entsprechendem passivem Lärmschutz

(z.B. Schallschutzfenster) können die Vorgaben der DIN 4109-2018 umgesetzt werden

ohne den auf Seite 26 zusätzlich beschriebenen Maßnahmen.

Kenntnisnahme

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Der Sachverhalt wurde während des Verfahrens mehrfach mit der zuständigen

Fachstelle des Landratsamt Heilbronn abgestimmt und ist in der Begründung zum

Bebauungsplan ausreichend thematisiert.                                                                                                                                                                             

Kenntnisnahme     

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt ist, wer der spätere

Eigentümer des Parkplatzes ist kann ein öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem

Eigentümer der Waldgrundstücke erst zu gegebener Zeit vereinbart werden.      

Kenntnisnahme                     

Ende der Stellungnahme Landratsamt Heilbronn vom 19.04.2024

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 16 Kampfmittelbeseitigung vom 19.03.2024                                           

per Mail von Renate.Klein@rps.bwl.de am 19.03.2024

Von: Klein, Renate (RPS) <Renate.Klein@rps.bwl.de> 

Gesendet: Dienstag, 19. März 2024 14:25

An: c.krannich@krannich-architekten.de

Betreff: AW: EXTERN: Stadt Möckmühl - Bebauungsplan - Hahnenäcker - 5. Änderung _ Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

Eine Kampfmittelfreigabe im Zuge der Bauleitplanung war/ist nicht geplant.Die

Kampfmittelfreigabe muss durch die Bauherren, für die jeweils relevanten

Grundstücke, vor Beginn der Bauarbeiten, in Eigenverantwortung, veranlasst werden.

Das Referat 16 wurde am 20.03.2024 diesbzgl. per Mail informiert. 

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Ref. 16 Kampfmittelbeseitigung vom 19.03.2024 

wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Damit wir für Sie tätig werden können, bitten wir Sie den beigefügten

Antrag auszufüllen, zu unterschreiben und mit Lageplänen an uns zurück zu senden.

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges

stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine

Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen.

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen

einzustufen.

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings

Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf

vertraglicher Basis nur noch kostenpflichtig durchführen.

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formulare

können auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang.

Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind.51 Wochen ab Auftragseingang.

Eine Abweichung von der angegebenen Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fällen (Gefahr in Verzug)

möglich. Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab.

Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst des

Innenministeriums Baden-Württemberg vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die

Vernichtung von Kampfmitteln beschränken.

Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln kann

vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige Kostenerstattung

übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht tätig werden kann, sind für diese

Aufgaben gewerbliche Unternehmen zu beauftragen.                                                                                                         

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Regierungspräsidium Stuttgart
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Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21                                                                      

Raumordnung, Baurecht, Denkmal vom 22.04.2024                                                                                              

per Mail von Nina.Rohrberg-Braun@rps.bwl.de am 22.04.2024

siehe unten

Regierungspräsidium Stuttgart
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Kenntnisnahme

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 22.04.2024

Der Nachweis des (Wohn-) Flächenbedarfs erfolgt gemäß dem, vom Ministerium für

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau (BW), veröffentlichen Schreiben

„Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise“ vom 15. Februar 2017.

Der Bedarf an Wohnbauflächen wurde nachgewiesen und in der Begründung

ergänzt - siehe auch Punkt 2.2 "Nachweis des Flächenbedarfs".

Gemäß Berechnung hat die Stadt Möckmühl aktuell noch einen absoluten

(Wohnbau-) Flächenbedarf von 7,71 ha. Der vorliegende Bebauungsplan weist eine

(Wohnbau-) Fläche von 2,43 ha aus. Der aktuelle Bedarf, der Stadt Möckmühl, an

Wohnbauflächen ist mit den, im Bebauungsplan "Hahnenäcker - 5. Änderung",

ausgewiesenen Bauflächen noch nicht gedeckt. Somit ist der Nachweis erbracht.

Der Sachverhalt wurde mit Frau Dr. Nina Rohrberg-Braun vom Regierungspräsidium

abgestimmt. Aus Sicht des Regierungspräsidiums ist der in der Begründung ergänzte

Punkt 2.2 "Nachweis des Flächenbedarfs" ausreichend.

Kenntnisnahme

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung
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Der entsprechende Nachweis wurde in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt.

Im Punkt 4.5 "Plandaten" sind neben den allgemeinen Plandaten auch die

Bruttowohndichte dargestellt. Für das Planungsgebiet ist die ermittelte

Bruttowohndichte 134 EW/ha (Einwohner pro Hektar). Die Vorgaben nach Plansatz

2.4.0 (Regionalplan Heilbronn-Franken 2020) sind somit erfüllt.

Der Sachverhalt wurde mit Frau Dr. Nina Rohrberg-Braun vom Regierungspräsidium

abgestimmt. Aus Sicht des Regierungspräsidiums ist der in der Begründung ergänzte

Punkt 4.5 "Plandaten" ausreichend.

Kenntnisnahme

         

Kenntnisnahme

Starkregenereignisse werden auch in der Stellungnahme des LRA Heilbronn

thematisiert. Im "Anhang 4 - Erläuterungsbericht Erschließung Wasser Kanal 31-01-2024"

vom Büro Kehle wird die Problematik von Starkregenereignissen ausreichned

abgehandelt. Bei der Bauumsetzung werden die beschriebenen Schutzmaßnahmen

berücksichigt.  

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ende Seite 2 der Stellungnahme vom 22.04.2024

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung
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03

siehe unten

Der Sachverhalt wurde mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt. Die 

höhere Naturschutzbehörde ist von der Maßnahme nicht betroffen. Der Sacherhalt 

wurde mit der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) abgestimmt.

Die artenschutzrechtliche Untersuchung vom 10.12.2024 (Bericht vom Ingenieurbüro

für Umweltplanung - Wagner + Simon Ingeniere GmbH, Mosbach) liegt vor und wird

in den Anlagen des Bebauungsplanes ergänzt. (Siehe auch Abwägungstabelle oben -

Seite 8)                                                                                                                                                                                                                                            

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung
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03

Die artenschutzrechtliche Untersuchung liegt vor.                                                                                

Kenntnisnahme und Beachtung

Ende Seite 3 der Stellungnahme vom 22.04.2024

Kenntnisnahme

Ein entsprechender Punkt wurde in den Hinweisen des Bebauungplanes ergänzt. In

der Stellungnahme des Landratsamts Heilbronn ist ein ähnlicher Hinweis angeführt.

(Siehe auch Abwägungstabelle oben - Seite 9)                                                                   

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung
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03

Ein entsprechender Punkt wurde in den Hinweisen des Bebauungplanes ergänzt.

Bezüglich der Vögel und Fledermäuse werden Vermeidungsmaßnahmen und

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Nistkästen, Fledermauskästen) umgesetzt.

Siehe auch artenschutzrechtliche Untersuchung vom 10.12.2024.

(Siehe auch Abwägungstabelle oben - Seite 8)  

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung
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Die artenschutzrechtliche Untersuchung vom 10.12.2024 (Bericht vom Ingenieurbüro

für Umweltplanung - Wagner + Simon Ingeniere GmbH, Mosbach) wurde dem

Regierungspräsidium - Referat 55 (Natur,Recht) per Mail am 03.12.2024 zugesandt.

Nach Erhalt der artenschutzrechtlichen Untersuchung kam das Folgende 

Antwortschreiben vom Referat 55 - RPS per Mail

Von: Schmitz, Andreas (RPS) <Andreas.Schmitz@rps.bwl.de> 

Gesendet: Dienstag, 3. Dezember 2024 15:31

An: c.krannich@krannich-architekten.de

Cc: Rübesam, Ella (RPS) <Ella.Ruebesam@rps.bwl.de>; lena.heimberger@landratsamt-

heilbronn.de

Betreff: WG: EXTERN: B-Plan Möckmühl _ RPS212434-236/19/5

Sehr geehrter Herr Krannich,

vielen Dank für die Übersendung des Vorabzugs des Fachbeitrags Artenschutz zum

Bebauungsplan „Hahnenäcker, 5. Änderung“. Nach Durchsicht der Unterlagen

können wir keine Betroffenheit der von uns zu vertretenden Belange erkennen. Wir

regen jedoch an, das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde beim

Landratsamt Heilbronn abzustimmen. Diese habe ich hier gleich cc gesetzt. 

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kenntnisnahme

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung

Andreas Schmitz

Referat 55 – Natur, Recht

Ruppmannstraße 21

70565 Stuttgart

Telefon: (+49) 0711 904-15502

E-Mail: Andreas.Schmitz@rps.bwl.de
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03

Kenntnisnahme

Ende Seite 4 der Stellungnahme vom 22.04.2024

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart vom 22.04.2024

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung

Seite 26 / 63 krannich architekten  Abwägungstabelle -  Stand 08.01.2025



Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

04

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg                                                                                               

Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 27.03.2024                                                                                              

per Mail von cornelia.weber@rpf.bwl.de am 02.04.2024

Die Stellungnahme vom 24.05.2022 siehe folgende Seiten

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg vom 27.03.2024

Regierungspräsidium Freiburg
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04

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg                                                                                               

Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 24.05.2022                                                                                             

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg - Fortsetzung
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04

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg                                                                                               

Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 24.05.2022 - Fortsetzung Seite 1                                                                                             

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 24.05.2022

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg - Fortsetzung
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04

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg                                                                                               

Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 24.05.2022 - Fortsetzung Seite 2                                                                                             

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ende Seite 2 der Stellungnahme vom 24.05.2022

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg - Fortsetzung
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04

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg                                                                                               

Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 24.05.2022 - Fortsetzung Seite 3                                                                                             

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg vom 24.05.2024

Regierungspräsidium Freiburg - Fortsetzung
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05

Stellungnahme Regionalverband Heilbronn-Franken vom 17.04.2024                                                                                     

per Mail von Harein@rvhnf.de am 17.04.2024                                                                                      

Kenntnisnahme

siehe unten

Regionalverband Heilbronn - Franken
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Stellungnahme Regionalverband Heilbronn-Franken vom 17.04.2024 - Seite 1 Fortsetzung                                                                                                                                                               

Der entsprechende Nachweis wurde in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt.

Im Punkt 4.5 "Plandaten" sind neben den allgemeinen Plandaten auch die

Bruttowohndichte dargestellt. Für das Planungsgebiet ist die ermittelte

Bruttowohndichte 134 EW/ha (Einwohner pro Hektar). Die Vorgaben nach Plansatz

2.4.0 (Regionalplan Heilbronn-Franken 2020) sind somit erfüllt.

Der Regionalverband Heilbronn-Franken (Fr. Elena Schmitt) wurde am 03.12.2024

telefonisch bzgl. der ermittelten Bruttowohndichte informiert. 

Für den Regionalverband ist der, in der Begründung zum Bebauungsplan, ergänzte

Nachweis der Bruttowohndichte ausreichend. 

Kenntnisnahme

Nach Rechtskraft des Bebauungplanes "Hahnenäcker - 5. Änderung werden dem

Regionalverband der Bebauungsplan mit Begründung und die Abwägunstabelle

zugesandt. 

Kenntnisnahme

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 17.04.2024

Ende der Stellungnahme Regionalverband Heilbronn-Franken vom 17.04.2024

Regionalverband Heilbronn - Franken - Fortsetzung
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Stellungnahme Netze BW vom 23.04.2024                                                                                                               

per Mail von p.majewski@netze-bw.de am 23.04.2024                                                                                      

Kenntnissnahme

Kenntnisnahme, Beteilung erfolgt im nachgelagerten Verfahren

Eine Trafostation wurde im Bebauungsplan ergänzt. Der Standort ist, im Planausschnitt,

auf der nächsten Seite dargestellt.

Netze BW GmbH
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06

Stellungnahme Netze BW vom 23.04.2024 - Fortsetzung                                                                                                                                                                                            

Gemäß textl. Festsetzungen sind Gebäude zur Versorgung (Energie, etc. ) ausnahms-

weise zulässig (§2 Nr. 5.2 B-Plan)                                            

Kenntnisnahme

Anhang zur Stellungnahme vom 23.04.2024 - Planausschnitt mit Darstellung der gewünschten Position der   

Trafostation

Die Position der im Planausschnitt des Bebauungsplanes (oben) dargestellten

Trafostation wurde Hr. Majewski (Netze BW) per Mail mitgeteilt. Die Netze BW hat dem

Standort zugestimmt. 

Kenntnisnahme

Netze BW GmbH - Fortsetzung
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06

Stellungnahme Netze BW vom 23.04.2024 - Fortsetzung                                                                                                                                                                                            

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Netze BW vom 23.04.2024

Netze BW GmbH - Fortsetzung
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07

Stellungnahme Polizeipräsidium Heilbronn per Mail vom 08.04.2024                                                                                                                                                                                          

Der Sachverhalt wird bereits in der Stellungnahme des Landratsamts vom 19.04.2024

thematisiert.

Die Sicht zwischen einem Fahrzeug, welches aus der Vorfahrt ausfahren möchte und

einem Fahrzeug was sich aus Osten durch die Engstelle Richtung Westen bewegt, ist

gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Die Gebäudekante des ehemaligen Krankenhauses ist bezogen auf die „Haltelinie“

des Fahrzeugs, welches aus der Vorfahrt ausfahren möchte, nach hinten versetzt.       

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Polizeipräsidium Heilbronn vom 08.04.2024   

Polizeipräsidium Heilbronn
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08

Stellungnahme Industrie- und Handelskammer Heilbronn vom 15.04.2024                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Industrie- und Handelskammer Heilbronn vom 15.04.2024 

Industrie- und Handelskammer Heilbronn
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09

Stellungnahme Handwerkskammer Heilbronn - Franken vom 25.03.2024                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Handwerkskammer Heilbronn - Franken vom 25.03.2024                

Handwerkskammer Heilbronn - Franken
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10

Stellungnahme Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung per Mail vom 14.03.2024                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung per Mail vom 14.03.2024     

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
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11

Stellungnahme Autobahn GmbH Niederlassung Südwest per Mail vom 14.03.2024                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Autobahn GmbH Niederlassung Südwest per Mail vom 14.03.2024

Autobahn GmbH des Bundes (AdB) Niederlassung Südwest
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12

Stellungnahme Blinden- und Sehbehindertenverband vom 02.04.2024                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V (Bezirksgruppe Kreis Heilbronn)
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12

Stellungnahme Blinden- und Sehbehindertenverband vom 02.04.2024 - Fortsetzung Seite 1                                                                                                                                                                                

Kenntnisnahme

Ende Seite 1 Stellungnahme Blinden- und Sehbehindertenverband vom 02.04.2024

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Blinden- und Sehbehindertenverband vom 02.04.2024

Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V (Bezirksgruppe Kreis Heilbronn)
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13

Stellungnahme Vermögen und Bau Baden-Württemberg per Mail vom 25.03.2024                                                                                                                                                                   

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Vermögen und Bau Baden-Württemberg vom 25.03.2024     

Vermögen und Bau Baden-Württemberg - Amt Heilbronn
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14

Stellungnahme 1 Bundeswehr vom 19.03.2024                                                                                                                                                                   

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 1 Bundeswehr vom 19.03.2024     

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
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14

Stellungnahme 2 Bundeswehr vom 22.03.2024                                                                                                                                                                   

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 2 Bundeswehr vom 22.03.2024     

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
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15

Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 17.04.2024                                                                                                                                                                   

Kenntnisnahme

DB Services Immobilien GmbH
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15

Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 17.04.2024 - Fortsetzung                                                                                                                                                             

Ende Seite 1 Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 17.04.2024    

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 17.04.2024    

DB Services Immobilien GmbH
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16

Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH per Mail vom 19.04.2024                                                                                                                                                            

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH per Mail vom 19.04.2024        

Deutsche Telekom Technik GmbH technische Infrastruktur - PTI 21 Bauleitplanung
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17

Stellungnahme 1 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 12.04.2024                                                                                                                                                            

Kenntnisnahme

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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17

Stellungnahme 1 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 12.04.2024 - Fortsetzung                                                                                                                                                        

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 1 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 12.04.2024

Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 12.04.2024

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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17

Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 12.04.2024 - Fortsetzung                                                                                                                                                        

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 12.04.2024

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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18

Stellungnahme Stadt Bad Friedrichshall vom 26.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Bad Friedrichshall vom 26.03.2024 

Stadt Bad Friedrichshall
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19

Stellungnahme Stadt Neudenau vom 18.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Neudenau vom 18.03.2024     

Stadt Neudenau
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20

Stellungnahme Stadt Adelsheim vom 28.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Adelsheim vom 28.03.2024     

Stadt Adelsheim
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21

Stellungnahme Gemeinde Billigheim vom 10.04.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Billigheim vom 10.04.2024        

Gemeinde Billigheim
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22

Stellungnahme Gemeinde Jagsthausen vom 22.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Jagsthausen vom 22.03.2024        

Gemeinde Jagsthausen

Seite 57 / 63 krannich architekten  Abwägungstabelle -  Stand 08.01.2025



Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

23

Stellungnahme Gemeinde Roigheim per Mail vom 18.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Roigheim per Mail vom 18.03.2024  

Stellungnahme  Gemeinde Roigheim per Mail vom 27.03.2024            

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Roigheim per Mail vom 27.03.2024        

Gemeinde Roigheim
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

24

Stellungnahme Gemeinde Hardthausen vom 25.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Hardthausen vom 25.03.2024      

Gemeinde Hardthausen
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

25

Stellungnahme Gemeinde Schöntal vom 20.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Schöntal vom 20.03.2024        

Gemeinde Schöntal
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

26

Stellungnahme Gemeinde Oedheim vom 19.03.2024                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Oedheim vom 19.03.2024  

Gemeinde Oedheim
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

27

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

28

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

29

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

30

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

31

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

32

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

33

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

Gasversorgung Unterland GmbH

Zweckverband Wasserversorung Neudenau - Allfeld - Stein

BUND - Regionalgeschäftsstelle Heilbronn - Franken

Landesnaturschutzverband (Heilbronn)

Zeag Energie AG

Bauernverband Heilbronn - Ludwigsburg e.V. (Geschäftsstelle Heilbronn)

NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

34

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

35

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

36

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

37

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

38

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

39

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

40

per Mail am 13.03.2024 und 18.03.2024 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Standort Lampoldshausen)

GVV ( Gemeindeverwaltungsverband) Schefflenztal

Stadt Neuenstadt

Stadt Gundelsheim

Stadt Widdern

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ( - Anstalt des öffentlichen Rechts- )

NABU - Unteres Jagsttal e.V.
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